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Letztes Jahr hat eine Kollegin von mir solch ein Urlaubsjahr genommen, wobei es nicht einfach
war, weil man die Zustimmung von Schulleiter und Schulamt braucht. Wenn die einen nicht
gehen lassen möchten (aufgrund von Lehrermangel beispielsweise), dann kriegt man keine
Beurlaubung.

Hier in Hessen hat man nie das Recht wieder an der gleichen Schule anzufangen, wenn man
aus welchen Gründen auch immer für einen bestimmten Zeitraum ausgestiegen ist, selbst nach
dem Mutterschutz nicht.
Wie wahrscheinlich es ist, dass es trotzdem klappt, hängt immer von der Personalsituation der
jeweiligen Schule ab. In der Regel wird natürlich versucht, den Wunsch des Lehrers zu
berücksichtigen.

LG
Mia
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